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 Veröffentlicht am 12.11.1984

Norm

DSt 1872 §53 Z3

Rechtssatz

Aktivitäten eines Rechtsanwalts, die dieser als Geschäftsführer einer RealitätenverwertungsgmbH gesetzt hat, liegen

außerhalb seines rechtsanwaltlichen Tätigkeitsbereichs und können darum keine Berufsp:ichtenverletzung

begründen.
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